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Beschlussprotokoll der 67. Sitzung des Grossen Gemeinderats 
vom 6. September 2021, 19.00 – 23.10 Uhr 
in der Alten Turnhalle Wetzikon 

 

Vorsitz Urs Bürgin, Präsident 

  
Anwesend 31 Mitglieder des Grossen Gemeinderats 

Stadtpräsident 
6 Mitglieder des Stadtrats 
Stadtschreiberin 

  
Protokoll Franziska Gross, Ratssekretärin 

  
Entschuldigt Ratsmitglied Roger Cadonau 

Ratsmitglied Tina Fritzsche 
Ratsmitglied Linus Fivian 
Ratsmitglied Rolf Zimmermann 

  
Die Sitzungen werden zusätzlich durch Audioaufnahmen protokolliert. Die Audioprotokolle und die Sit-
zungsunterlagen sind auf der Website des Grossen Gemeinderats verfügbar.  

Traktanden 

1. Mitteilungen des Präsidenten 
2. Genehmigung der Traktandenliste 
3. 21.02.08 Interpellation Bigi Obrist (AW): "IDEWE-Areal" 
4. 21.07.01 Totalrevision der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates 
5. 21.06.05 Projektierungskredit Ersatzneubauten Kindergärten Goldbühl, Kempten, Baumgarten 

und Egg 
6. 21.06.07 Verkauf der Aktien der RIZ AG 
7. 21.06.08 Projektierungskredit Gesamtsanierung und Flächenoptimierung Stadthaus 
8. 21.02.01 Interpellation Elmar Weilenmann (Die Mitte): "Fertigstellung Westtangente" 
9. 21.02.02 Interpellation Elmar Weilenmann (Die Mitte): "Zunahme von Littering" 
10. 21.02.03 Interpellation Stefan Burch (EVP): "Wetziker Wald-Holz" 
11. 21.03.04 Postulat Advije Delihasani (SP): "Vermeidung von Interessenkonflikten bei 

Dienstleistungen Dritter" 
12. 21.04.02 Motion Advije Delihasani (SP): "Zahlbare Kitaplätze" 
13. 21.03.06 Postulat Esther Schlatter (GLP): "Vergabe von Mandaten nur bis Ende Amtszeit" 
  

http://verbalix.wetzikon.ch/
https://www.wetzikon.ch/politik/parlament/sitzungen/archiv-vergangener-sitzungen
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1. Mitteilungen des Präsidenten 

Dem Grossen Gemeinderat wurden seit der letzten Parlamentssitzung folgende parlamentarische Ge-
schäfte zugestellt: 

– 21.06.11 Kredit Vereinsbeitritt "Standortförderung Zürioberland" 
– 21.06.12 Teilrevision Verordnung über die Entschädigung der Behörden, Kommissionen und Funktio-

näre im Nebenamt (Entschädigungsverordnung, EVO) 

Die beiden Geschäfte werden durch die Rechnungsprüfungskommission vorberaten. 

Seit der letzten Parlamentssitzung wurden keine schriftlichen Anfragen eingereicht und beantwortet. 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

Der Grosse Gemeinderat genehmigt die Traktandenliste.  

3. 21.02.08 Interpellation Bigi Obrist (AW): "IDEWE-Areal" 

Begründung durch die Interpellantin. 
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4. 21.07.01 Totalrevision der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates 

Der Grosse Gemeinderat beschliesst Folgendes: 

Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Geschäftsordnung des Parlaments (Version vom [Datum]) - Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

I. Organisation des Parlaments und seiner Geschäftsleitung - Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Konstituierung nach der Erneuerungswahl 

Art. 1 1Das Parlament versammelt sich auf Einladung der abtretenden Präsidentin oder 

des abtretenden Präsidenten zur konstituierenden Sitzung, spätestens 30 Tage, nachdem 

die Erneuerungswahl rechtskräftig geworden ist. 

2Das amtsälteste anwesende Parlamentsmitglied, bei mehreren Personen das an Jahren 

älteste unter ihnen, eröffnet und leitet die konstituierende Sitzung bis zur Wahl der Präsi-

dentin oder des Präsidenten. Es bezeichnet provisorisch drei Stimmenzählende. 

3Das jüngste anwesende Parlamentsmitglied und dann das älteste anwesende Parla-

mentsmitglied erhalten nach Eröffnung der Sitzung das Wort. 

4Hierauf wählt das Parlament aus seiner Mitte die Präsidentin oder den Präsidenten. So-

bald der Vorsitz bestimmt ist, wählt es aus seiner Mitte die beiden Vizepräsidentinnen o-

der Vizepräsidenten, drei Stimmenzählende und allenfalls weitere Mitglieder der Ge-

schäftsleitung. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Konstituierung in den Zwischenjahren 

Art. 2 1In den Zwischenjahren findet die Konstituierung des Parlaments jeweils spätestens 

an der Sitzung des Monats Mai statt. 

2Die bisherige Präsidentin oder der bisherige Präsident leitet die Sitzung bis zur Wahl der 

neuen Präsidentin oder des neuen Präsidenten 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Geschäftsleitung, Zusammensetzung 

Art. 3 1Die Geschäftsleitung besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, zwei Vize-

präsidentinnen oder Vizepräsidenten, drei Stimmenzählenden, der Parlamentsschreiberin 

oder dem Parlamentsschreiber und allenfalls weiteren Mitgliedern. 

2Jede Fraktion hat Anspruch auf einen Sitz in der Geschäftsleitung. 

3Die Parlamentsschreiberin oder der Parlamentsschreiber nimmt an den Sitzungen der 

Geschäftsleitung mit beratender Stimme teil. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Geschäftsleitung, Amtsdauer 

Art. 4 1Die Amtsdauer der Geschäftsleitung beträgt ein Jahr. 

2Die abtretende Präsidentin oder der abtretende Präsident ist für das folgende Jahr we-

der als Präsidentin oder Präsident noch als Vizepräsidentin oder Vizepräsident wählbar. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Geschäftsleitung, Aufgaben 

Art. 5 1Der Geschäftsleitung des Parlaments obliegt: 

a. die Vertretung des Parlaments nach aussen, 

b. die Erledigung aller organisatorischen Belange für den Parlamentsbetrieb, 

c. die Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten bei deren oder dessen Auf-

gaben und die Erledigung aller Aufträge, welche der Geschäftsleitung vom Parla-

ment oder von der Präsidentin oder dem Präsidenten übertragen werden, 

d. die Redaktion der Beschlüsse und Erlasse des Parlaments, sofern dieses damit nicht 

eine Kommission beauftragt, sowie der Anträge ans Parlament, 

e. die Vorprüfung von parlamentarischen Vorstössen hinsichtlich ihrer formellen und 

materiellen Gültigkeit, 

f. die Feststellung des Zustandekommens eines Parlamentsreferendums (Erreichung 

des Quorums) und einer Einzelinitiative (Unterzeichnung durch mindestens eine 

Stimmberechtigte oder einen Stimmberechtigten), 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

g. die Überweisung der Anträge einer Exekutivbehörde an die materiell zuständige(n) 

Kommission(en), sofern die Geschäftsleitung dem Parlament nicht die Bildung einer 

Spezialkommission beantragt. Die Geschäftsleitung kann die Präsidentin oder den 

Präsidenten ermächtigen, Anträge einer Exekutivbehörde mittels Präsidialverfügung 

an die materiell zuständige(n) Kommission(en) zu überweisen. Die Einspruchsmög-

lichkeit der Mitglieder der Geschäftsleitung bleibt gewahrt. 

h. die Bestimmung der federführenden Kommission bei Überweisung eines Geschäfts 

an mehrere Kommissionen, 

i. die Stellungnahme zu Petitionen, die an das Parlament gerichtet sind; sie kann Petiti-

onen an die sachlich zuständige Kommission weiterleiten und diese mit der direkten 

Beantwortung beauftragen, 

j. die Erstellung des Budgets für die Konti des Parlaments sowie die definitive Be-

schlussfassung über Ausgaben zulasten dieser Konti. Die Geschäftsleitung kann im 

Rahmen ihrer Kompetenz der Präsidentin oder dem Präsidenten und der Parla-

mentsschreiberin oder dem Parlamentsschreiber Finanzkompetenzen weitergeben, 

k. die Abfassung des Geschäftsberichts über die Tätigkeit des Parlaments, 

l. die abschliessende Redaktion des Beleuchtenden Berichts des Parlaments bei Ur-

nenabstimmungen. 

2Die Geschäftsleitung ist befugt, dem Parlament Anträge im eigenen Wirkungsbereich 

vorzulegen. Dem Stadtrat ist vor der Behandlung des Geschäfts im Parlament die Mög-

lichkeit einzuräumen, sich dazu zu äussern. 

3In Geschäftsleitungssitzungen besteht Stimmpflicht. Bei Stimmengleichheit gilt der An-

trag als angenommen, für den die Präsidentin oder der Präsident gestimmt hat. 

-  
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten 

Art. 6 1Die Präsidentin oder der Präsident leitet den Geschäftsgang und die Sitzungen des 

Parlaments und der Geschäftsleitung und vertritt das Parlament gegen aussen.  

2Die Präsidentin oder der Präsident sorgt für die Befolgung der Geschäftsordnung, für die 

Einhaltung des parlamentarischen Anstands, für die Ordnung im Saal und überwacht und 

leitet die Tätigkeit der Stimmenzählenden. 

3Bei Abwesenheit oder Ausstandspflicht der Präsidentin oder des Präsidenten werden die 

Aufgaben von einer oder von einem der beiden Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 

ausgeübt. Sind diese ebenfalls abwesend oder ausstandspflichtig, bestimmt das Parla-

ment in offener Wahl für die betreffende Sitzung oder das betreffende Geschäft einen 

Vorsitz. 

4Die Präsidentin oder der Präsident kann an Kommissionssitzungen als Beobachterin oder 

Beobachter teilnehmen. 

5Die Präsidentin oder der Präsident führt die Parlamentsschreiberin oder den Parlaments-

schreiber. 

6Die Parlamentsschreiberin oder der Parlamentsschreiber besorgt die Geschäfte und Pro-

tokollierung des Parlaments, der Geschäftsleitung und der Kommissionen und ist für die 

Aufbewahrung der Akten und die Führung des Geschäftsverzeichnisses verantwortlich. 

7Die Geschäftsleitung und insbesondere die Präsidentin oder der Präsident weisen den 

Parlamentsdiensten weitere Aufgaben und Arbeiten zu. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Parlamentsdienste 

Art. 7 1Der Stadtrat stellt dem Parlament ausreichend Ressourcen für die Parlaments-

dienste zur Verfügung und stellt die Stellvertretungen sicher. 

2Das Personal der Parlamentsdienste untersteht administrativ der Stadtschreiberin oder 

dem Stadtschreiber. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Entschädigungen 

Art. 8 1Die Parlamentsmitglieder erhalten für ihre parlamentarische Tätigkeit eine Ent-

schädigung.  

2Die Entschädigung wird in der Entschädigungsverordnung vom Parlament festgesetzt. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Unvereinbarkeit 

Art. 9 Folgende Ämter sind unvereinbar: 

a. Parlamentspräsidentin oder -präsident und Präsidentin oder Präsident oder Mitglied 

einer Kommission 

b. Präsidentin oder Präsident mehrerer Kommissionen 

c. Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident und Mitglied der Geschäftslei-

tung 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Ausstand 

Art. 10 1Bei Parlamentssitzungen melden die Parlamentsmitglieder die Ausstandsgründe 

vor Beginn der Beratung der Präsidentin oder dem Präsidenten. Ist die Ausstandspflicht 

strittig, entscheidet das Parlament ohne das betroffene Parlamentsmitglied. Liegt ein 

Ausstandsgrund vor, hat es seinen Platz zu verlassen.  

2Bei Kommissionssitzungen melden die Kommissionsmitglieder die Ausstandsgründe vor 

Beginn der Beratung der Präsidentin oder dem Präsidenten. Ist die Ausstandspflicht strit-

tig, entscheidet die Kommission ohne das betroffene Kommissionsmitglied. Liegt ein Aus-

standsgrund vor, hat es den Sitzungsraum zu verlassen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Offenlegungspflichten 

Art. 11 1Die Parlamentsmitglieder informieren bei Amtsantritt und jeweils auf Beginn des 

neuen Amtsjahrs die Parlamentsdienste schriftlich über folgende aktuelle Interessenbin-

dungen: 

a. berufliche Tätigkeiten, 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

b. Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts mit Sitz in der Schweiz oder im Aus-

land,  

c. Beteiligungen an Organisationen des privaten Rechts, die mindestens 5 % des Gesell-

schaftskapitals oder des Stimmrechts umfassen. 
d. dauernde Leitungs- und Beratungsfunktionen für kommunale, kantonale, schweizeri-

sche und ausländische Interessengruppen, 

e. Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bunds, des Kantons, der Ge-

meinden und in Organen von Rechtsträgern der interkommunalen Zusammenarbeit, 

f. regelmässige Vertragsbeziehungen mit der Stadt Wetzikon. 

2Die Parlamentsdienste veröffentlichen die Interessenbindungen auf der Webseite des 

Parlaments. 

3Parlamentsmitglieder, deren persönliche Interessen von einem Beratungsgegenstand im 

Einzelfall unmittelbar betroffen sind, weisen auf diese Interessenbindung hin, wenn sie 

sich im Parlament oder in einem seiner Organe äussern. 

II. Sitzungen   

Einberufung von Sitzungen 

Art. 12 Das Parlament versammelt sich auf Einladung der Präsidentin oder des Präsiden-

ten: 

a. auf Beschluss der Geschäftsleitung 

b. auf eigenen Beschluss 

c. auf schriftliches Begehren von mindestens zwölf Parlamentsmitgliedern unter An-

gabe der Traktanden 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Geschäftsverkehr 

Art. 13 1Der gesamte Geschäftsverkehr erfolgt elektronisch. 

2Die Akten, welche nicht elektronisch zugänglich sind, liegen spätestens zum Zeitpunkt 

der Einladung in der Stadtverwaltung auf. Die Verwaltung stellt den Zugang sicher. 

3Wird dem Parlament ein Geschäft überwiesen, werden die Unterlagen der Öffentlichkeit 

elektronisch zur Verfügung gestellt. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Einladung und Sitzungsunterlagen 

Art. 14 1Die Einladung ist mit der Traktandenliste und den dazugehörenden Berichten und 

Anträgen spätestens sieben Tage vor der Sitzung zu veröffentlichen. Vorbehalten bleiben 

dringliche Geschäfte.  

2Das Verzeichnis der Verhandlungsgegenstände ist im amtlichen Publikationsorgan zu 

veröffentlichen. 

3Falls bei einem Geschäft die in Abs. 1 enthaltenen Fristen nicht eingehalten werden kön-

nen, ist dessen Behandlung auf eine spätere Sitzung zu verschieben, wenn dies von ei-

nem Drittel der anwesenden Parlamentsmitglieder verlangt wird. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Zeit und Dauer der Sitzungen 

Art. 15 1Die Termine für die ordentlichen Sitzungen werden von der Geschäftsleitung 

nach Absprache mit dem Stadtrat jährlich bis spätestens Ende August für das folgende 

Kalenderjahr festgelegt.  

2In den Schulferien der Stadt Wetzikon werden in der Regel keine Parlamentssitzungen 

durchgeführt. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

3In der Regel finden die Sitzungen am Montag um 19.00 Uhr statt. Antrag Stadtrat 

3In der Regel finden die Sitzungen am 

Montag um 19.00 Uhr statt. 

Antrag Bigi Obrist (AW) 

3In der Regel finden die Sitzungen am Mon-

tag um 19.00 Uhr statt. 

1. Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag von Bigi Obrist (AW) 

dem des Stadtrats vor. 

2. Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem von 

Bigi Obrist (AW) vor. 

4Dauert eine Sitzung länger als drei Stunden, so gilt diese als Doppelsitzung. 

5Die Geschäftsleitung entscheidet über Abweichungen vom Sitzungsplan. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

Teilnahmepflicht, Entschuldigung 

Art. 16 Die Parlamentsmitglieder sind verpflichtet, an allen Sitzungen teilzunehmen. Im 

Verhinderungsfall haben sie sich vor der Sitzung bei den Parlamentsdiensten abzumel-

den. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Neue Parlamentsmitglieder 

Art. 17 Während der Amtsdauer nachrückende Parlamentsmitglieder werden auf den 

Zeitpunkt des rechtskräftigen Ausscheidens ihrer Vorgängerin oder ihres Vorgängers zu 

den Sitzungen eingeladen, sobald feststeht, dass ihre Wahl als Nachfolge gültig zustande 

gekommen ist. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Teilnahme der Stadtratsmitglieder 

Art. 18 Die Stadtratsmitglieder nehmen in der Regel an den Sitzungen teil. Stadtratsmit-

glieder, welche an den Sitzungen nicht oder nur teilweise teilnehmen, melden sich vor 

der Sitzung bei den Parlamentsdiensten ab. 

Antrag Stadtrat 

Art. 18 Die Stadtratsmitglieder nehmen in 

der Regel an den Sitzungen teil. Stadtrats-

mitglieder, welche an den Sitzungen nicht 

oder nur teilweise teilnehmen, melden sich 

vor der Sitzung bei den Parlamentsdiensten 

ab. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem des 

Stadtrats vor. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Beschlussfähigkeit 

Art. 19 1Das Parlament ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Parlamentsmitglieder 

anwesend ist. 

2Ist das Parlament nicht beschlussfähig, wird dies im Protokoll vermerkt. Die Sitzung wird 

geschlossen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

Art. 20 1Die Sitzungen des Parlaments sind öffentlich. 

2Das Parlament schliesst die Öffentlichkeit aus, wenn überwiegende öffentliche oder pri-

vate Interessen gemäss Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) dies er-

fordern. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Medien und Ton- und Bildaufnahmen 

Art. 21 1Medienschaffende können bei den Parlamentsdiensten um einen Sitzplatz im Sit-

zungssaal ersuchen. 

2Ton- und Bildaufnahmen dürfen im Parlamentssaal und in dessen Vorräumen während 

der Sitzungen nur mit Bewilligung der Geschäftsleitung vorgenommen werden. Über sol-

che Bewilligungen ist das Parlament zu Beginn der Sitzung zu orientieren. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Besucherinnen und Besucher 

Art. 22 1Besucherinnen und Besucher haben sich auf den für sie bestimmten Plätzen auf-

zuhalten. 

2Sie dürfen die Sitzungen nicht stören. 

3Im Falle von Störungen kann die Präsidentin oder der Präsident nach erfolgloser Ermah-

nung einzelne oder sämtliche Besucherinnen und Besucher wegweisen. Nötigenfalls kann 

sie oder er die Wegweisung durch die Polizei veranlassen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

III. Verhandlungen   

Ablauf der Sitzung 

Art. 23 1Die Präsidentin oder der Präsident eröffnet die Sitzung. 

2Es folgen: 

a. Mitteilungen der Präsidentin oder des Präsidenten 

b. Genehmigung der Traktandenliste 

c. Kommissionserklärungen  

d. Fraktionserklärungen  

e. Erklärungen des Stadtrats  

f. persönliche Erklärungen 

g. Behandlung der Geschäfte 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

3Erklärungen sind der Präsidentin oder dem Präsidenten vor Sitzungsbeginn anzumelden 

und dem Parlament im Anschluss an die Mitteilungen bekannt zu geben. 

4Persönliche Erklärungen können nur bei direkter persönlicher Betroffenheit abgegeben 

werden. 

5Eine Diskussion zu Erklärungen findet nicht statt. Die Präsidentin oder der Präsident 

kann einem Mitglied des Parlaments oder des Stadtrats, das in der Erklärung persönlich 

angegriffen wurde, das Wort zu einer kurzen Replik von maximal zwei Minuten erteilen. 

6Das Parlament kann die Verschiebung der Behandlung eines Geschäfts beschliessen. 

  

Eintreten 

Art. 24 1Das Parlament berät, ob es auf eine Vorlage eintreten will. Ist kein Antrag auf 

Nichteintreten gestellt oder verlangt niemand das Wort, kann auf die Eintretensdebatte 

verzichtet werden und das Eintreten ist beschlossen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

2Eintreten ist obligatorisch bei Einzel- oder Volksinitiativen, Budget, Finanz- und Aufga-

benplan, Jahresrechnung und Geschäftsbericht. 

3Wird Eintreten beschlossen, erfolgt die Detailberatung. 

4Wird Nichteintreten beschlossen, so ist das Geschäft erledigt. 

Rückweisung 

Art. 25 1Ist das Parlament auf ein Geschäft eingetreten, kann es das Geschäft an den 

Stadtrat, eine Kommission oder die Geschäftsleitung zur Überprüfung oder Änderung zu-

rückweisen. 

2Anträge auf Rückweisung geben an, was überprüft, geändert oder ergänzt werden soll. 

3Der Stadtrat, die Kommission oder die Geschäftsleitung ist verpflichtet, dem Parlament 

innert sechs Monaten vom Zeitpunkt der Rückweisung an eine geänderte Vorlage zu un-

terbreiten. 

4Die Geschäftsleitung kann die Frist auf begründetes Gesuch hin erstrecken. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Reihenfolge der Voten 

Art. 26 1Bei jedem zur Behandlung kommenden Geschäft erteilt die Präsidentin oder der 

Präsident das Wort in nachstehender Reihenfolge: 

a. bei Vorlagen des Stadtrats: 

- der Referentin oder dem Referenten der federführenden vorberatenden Kom-

mission 

- der Referentin oder dem Referenten für die Minderheitsanträge der federfüh-

renden Kommission 

- der Referentin oder dem Referenten der vorberatenden Kommission  

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

- der Referentin oder dem Referenten für die Minderheitsanträge der vorberaten-

den Kommission 

- auf Verlangen den übrigen Kommissionsmitgliedern 

- der Referentin oder dem Referenten des Stadtrats 

b. bei Wahlen der Referentin oder dem Referenten der Interfraktionellen Konferenz 

c. bei parlamentarischen Vorstössen: 

- der Referentin oder dem Referenten des Stadtrats 

- der oder dem Erstunterzeichneten 

2Anschliessend wird die Diskussion gemäss Art. 29 eröffnet. 

  

Anträge 

Art. 27 1Die Anträge sind von den Antragstellenden mündlich vorzubringen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

2In der Regel sind Abänderungs- und Ergänzungsanträge der Präsidentin oder dem Präsi-

denten in der von der Geschäftsleitung festgelegten Frist schriftlich einzureichen und von 

den Parlamentsdiensten mindestens drei Arbeitstage vor der Parlamentssitzung zugäng-

lich zu machen. 

Antrag AW/GLP-Fraktion 

2In der Regel Wenn möglich sind Abände-

rungs- und Ergänzungsanträge der Präsi-

dentin oder dem Präsidenten in der von 

der Geschäftsleitung festgelegten Frist 

schriftlich einzureichen und von den Parla-

mentsdiensten mindestens drei Arbeitstage 

vor der Parlamentssitzung zugänglich zu 

machen. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem der 

AW/GLP-Fraktion vor. 

Vernehmlassungsrecht des Stadtrats 

Art. 28 Vor der Beschlussfassung über Anträge oder Abänderungsanträge, die von denje-

nigen des Stadtrats abweichen, ist diesem Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Allgemeine Diskussion 

Art. 29 1Die Präsidentin oder der Präsident erteilt das Wort in der Reihenfolge der Anmel-

dung, ausgenommen bei Ordnungsanträgen und bei Anträgen auf Abbruch der Beratung. 

2Über den gleichen Gegenstand kann eine Rednerin oder ein Redner das Wort höchstens 

zweimal begehren. Ausnahmen gelten für Sprechende der Kommissionsmehrheit, Antrag-

stellende von Kommissionsminderheiten, Erstunterzeichnete sowie Stadtratsmitglieder. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Antrag auf Abbruch der Beratung 

Art. 30 1Das Parlament kann zu jedem Zeitpunkt den Abbruch der Diskussion beschlies-

sen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

2In diesem Fall wird das Wort nur noch den Mitgliedern erteilt, welche ein Votum ange-

meldet haben, sowie auf Verlangen einer Vertreterin oder einem Vertreter des Stadtrats, 

der kommissionsreferierenden und der erstunterzeichnenden Person eines parlamentari-

schen Vorstosses. 

Antrag FDP-Fraktion 

2In diesem Fall wird das Wort nur noch 

den Mitgliedern erteilt, welche ein Votum 

angemeldet haben, sowie auf Verlangen 

einer Vertreterin oder einem Vertreter des 

Stadtrats, der kommissionsreferierenden 

und der erstunterzeichnenden Person ei-

nes parlamentarischen Vorstosses. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem der 

FDP-Fraktion vor. 

Ordnungsantrag 

Art. 31 1Wird ein Ordnungsantrag gestellt und von der Mehrheit der Stimmenden unter-

stützt, zum Beispiel ein Antrag auf Verschiebung der Schlussabstimmung oder auf Ab-

bruch oder Unterbrechung der Sitzung oder Verlängerung der Redezeit, so wird die Bera-

tung der Sache bis zur Erledigung des Ordnungsantrags ausgesetzt. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

2Das Vorgehen erfolgt analog Art. 30 Abs. 2. Antrag FDP-Fraktion 

2Das Vorgehen erfolgt analog Art. 30 

Abs. 2. 

Rückzug des Antrags 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Rückkommensantrag 

Art. 32 1Nach der Detailberatung, aber vor der Schlussabstimmung kann jedes Parla-

mentsmitglied beantragen, auf einzelne Artikel oder Abschnitte zurückzukommen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

2Der Antrag ist zustande gekommen, wenn er von mindestens einem Drittel der anwe-

senden Mitglieder unterstützt wird. 

Antrag FDP-Fraktion 

2Das Parlament befindet über den Antrag. 

Der Antrag ist zustande gekommen, wenn 

er von mindestens einem Drittel der an-

wesenden Mitglieder unterstützt wird. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem der 

FDP-Fraktion vor. 

Rückzug einer Vorlage durch den Stadtrat 

Art. 33 1Der Stadtrat kann eine beim Parlament hängige Vorlage zurückziehen, wenn die 

Geschäftsleitung den Rückzug genehmigt. 

2Wenn die Vorlage bereits einer Kommission zur Vorberatung zugewiesen wurde, holt die 

Geschäftsleitung eine Stellungnahme zum Rückzugsantrag bei der zuständigen Kommissi-

onspräsidentin oder dem zuständigen Kommissionspräsidenten ein. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Form der Voten, Redezeit 

Art. 34 1Die Sitzungen werden in der Regel in Mundart geführt. 

2Kommissionsreferierende, Stadtratsmitglieder und Erstunterzeichnete eines parlamenta-

rischen Vorstosses dürfen nicht länger als fünfzehn Minuten sprechen. 

3Für die übrigen Parlamentsmitglieder gilt eine Redezeit von fünf Minuten, für Fraktions-

erklärungen fünf Minuten und für persönliche Erklärungen zwei Minuten. 

4Das Parlament kann ausnahmsweise längere Redezeiten bewilligen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 



Beschlussprotokoll des Grossen Gemeinderats vom 6. September 2021 17 von 26 

Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Ordnungsruf und Wortentzug, Aufhebung der Sitzung infolge Störung 

Art. 35 1Eine Rednerin oder ein Redner wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten 

zur Ordnung gerufen, wenn sie oder er  

a. den parlamentarischen Anstand verletzt, insbesondere durch ehrverletzende oder 

beleidigende Äusserungen gegenüber Mitgliedern des Parlaments, der Behörden o-

der Angestellten der Verwaltung, 

b. die Redezeit überschreitet, 

c. sich in seinen Ausführungen zu sehr von dem in Beratung stehenden Gegenstand 

entfernt. 

2Die Präsidentin oder der Präsident entzieht der Rednerin oder dem Redner das Wort, 

wenn sie oder er dem Ordnungsruf keine Folge leistet. 

3Fügt sich ein Parlaments- oder Stadtratsmitglied dem Präsidiumsentscheid nicht oder 

stört es durch sein Verhalten wiederholt die Sitzung, kann das Parlaments- oder Stadt-

ratsmitglied durch Beschluss des Parlaments von der Sitzung ausgeschlossen werden. 

4Bei Störung kann die Präsidentin oder der Präsident, nach erfolgloser Ermahnung, die 

Sitzung für eine von ihr oder ihm bestimmte Zeit unterbrechen oder vorzeitig schliessen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

IV. Wahlen und Abstimmungen   

Allgemeines, Wahlbüro und Stimmabgabe 

Art. 36 1Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, richtet sich das Verfahren bei 

Wahlen und Abstimmungen nach dem Gemeindegesetz, dem Gesetz über die politischen 

Rechte und subsidiär nach dem Kantonsratsgesetz. 

2Die Präsidentin oder der Präsident, die Stimmenzählenden und die Parlamentsschreibe-

rin oder der Parlamentsschreiber bilden das Wahlbüro. 

3Die Stimmabgabe erfolgt bei offenen Wahlen und Abstimmungen durch Handheben, bei 

geheimen mittels amtlicher Wahl- und Stimmzettel. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

4Das Auszählen der Stimmen kann elektronisch erfolgen. 

Wahlen 

Art. 37 1Zur Wahl stehen die von den Parlamentsmitgliedern, den Fraktionen oder der In-

terfraktionellen Konferenz vorgeschlagenen wählbaren Personen. 

2Werden mehr Personen vorgeschlagen als Sitze zu besetzen sind, wird die Wahl geheim 

durchgeführt. Im ersten und zweiten Wahlgang gilt das absolute Mehr, im dritten Wahl-

gang das relative Mehr. 

3Die Berechnung des absoluten und des relativen Mehrs richtet sich nach dem Gesetz 

über die politischen Rechte. 

4Die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten, der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi-

denten und der Kommissionspräsidentinnen und Kommissionspräsidenten erfolgt ge-

heim. 

5Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Parlamentsmitglieder muss jede Wahl 

geheim durchgeführt werden. 

6Die Präsidentin oder der Präsident wählt bei offenen und geheimen Wahlen mit. Bei 

Stimmengleichheit zieht sie oder er das Los. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Abstimmungen   

Art. 38 1Abstimmungen werden offen durchgeführt.  

2Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Parlamentsmitglieder muss die Ab-

stimmung unter Namensaufruf durchgeführt werden. Die Namen der Abstimmenden 

werden mit der Stimmabgabe im Protokoll vermerkt. 

3Die Präsidentin oder der Präsident stimmt bei Abstimmungen nicht mit. Bei Stimmen-

gleichheit trifft sie oder er den Stichentscheid. Sie oder er ist berechtigt, diesen zu be-

gründen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

Feststellung des Mehrs und des Gegenmehrs 

Art. 39 1Sofern nichts anderes bestimmt ist, entscheidet die Mehrheit der Stimmenden. 

2Bei Wahlen und Abstimmungen sind das Gegenmehr und die Enthaltungen nur aufzu-

nehmen, wenn die Mehrheit nicht sofort festgestellt werden kann, die Auszählung von 

einem Parlamentsmitglied verlangt wird oder die Vorlage dem Referendum untersteht. 

3Bei offenen Wahlen und Abstimmungen sind die Parlamentsmitglieder dazu verpflichtet, 

Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung anzuzeigen. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu 

Abstimmungsordnung 

Art. 40 1Die Präsidentin oder der Präsident erläutert die vorliegenden Anträge und das 

beabsichtigte Abstimmungsverfahren. Werden Einwendungen dagegen erhoben, ent-

scheidet das Parlament. 

2Grundlage der Beratung ist die Fassung gemäss den Anträgen der vorberatenden feder-

führenden Kommission. Diese gilt somit als Hauptantrag. 

3Wird von einer Kommission oder einem Parlamentsmitglied ein Antrag gestellt, der sich 

bezüglich mehreren Bestimmungen oder Elementen vom Hauptantrag unterscheidet, so 

kann die Präsidentin oder der Präsident vor der Detailberatung darüber abstimmen las-

sen, welcher Antrag dieser zugrunde gelegt wird. 

4Über Rückweisungsanträge wird vor Anträgen zur Sache abgestimmt. 

5Das Parlament kann einzelne Bestimmungen der Vorlage annehmen, ändern, streichen 

oder die gesamte Vorlage an den Stadtrat oder an die vorberatende Kommission zurück-

weisen. 

6Bei der Detailberatung einer Vorlage kann auf die Abstimmung verzichtet werden, wenn 

ein Antrag unbestritten ist und kein Gegenantrag erfolgt. Der Antrag gilt als Beschluss. 

7Liegen Änderungsanträge vor, werden sie zuerst durch Abstimmungen bereinigt. Hierauf 

erfolgt die Abstimmung über den Hauptantrag. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

8Gleichgeordnete Änderungsanträge werden nebeneinander zur Abstimmung gebracht. 

Der Antrag mit den wenigsten Stimmen scheidet aus. Das Verfahren wird wiederholt, bis 

nur noch ein Antrag verbleibt. Dieser Antrag wird schliesslich dem Hauptantrag gegenüber-

gestellt. 

  

Schlussabstimmung 

Art. 41 1Am Ende der Beratung wird eine Abstimmung über den Hauptantrag oder die 

durch die vorangegangenen Abstimmungen erzielte Fassung durchgeführt. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

2Das Stimmenverhältnis aus dieser Abstimmung und die Debatte sind massgebend für 

den Beleuchtenden Bericht bei einer allfälligen Urnenabstimmung. 

Antrag Stadtrat 

2Das Stimmenverhältnis aus dieser Abstim-

mung und die Debatte sind massgebend für 

den Beleuchtenden Bericht bei einer allfäl-

ligen Urnenabstimmung. Die Minderheits-

meinungen werden abgebildet, sofern das 

Mindestquorum einer Fraktionsgrösse in 

der Abstimmung erzielt wurde. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem des 

Stadtrats vor. 

V. Parlamentarische Vorstösse und Fragestunde   

Allgemeines 

Art. 42 1Jedes Parlamentsmitglied und jede Kommission kann der Präsidentin oder dem 

Präsidenten folgende Arten von parlamentarischen Vorstössen einreichen: Motion, Pos-

tulat, Parlamentarische Initiative, Interpellation und Anfrage. 

2Die oder der Erstunterzeichnete eines Vorstosses kann diesen zurückziehen, solange er 

nicht überwiesen oder schriftlich beantwortet ist. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 



Beschlussprotokoll des Grossen Gemeinderats vom 6. September 2021 21 von 26 

Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

3Ein Vorstoss darf nur einen Gegenstand zum Inhalt haben (Einheit der Materie). Vor-

stösse sind kurz und klar abzufassen und zu unterzeichnen. Sie können elektronisch über-

mittelt werden. 

Antrag AW/GLP-Fraktion 

3Ein Vorstoss darf nur einen Gegenstand 

zum Inhalt haben (Einheit der Materie). 

Vorstösse sind kurz und klar abzufassen 

und zu unterzeichnen. Sie können elektro-

nisch übermittelt werden. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem der 

AW/GLP-Fraktion vor. 

4Vorstösse dürfen nach der Einreichung vom erstunterzeichneten Parlamentsmitglied 

nicht mehr geändert werden.  

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

Verfahren 

Art. 43 1Die Geschäftsleitung traktandiert Vorstösse spätestens auf die übernächste Par-

lamentssitzung. 

 

Antrag AW/GLP-Fraktion 

1Die Präsidentin oder der Präsident setzt 

parlamentarische Vorstösse, welche einen 

Tag vor der Bürositzung eingegangen sind, 

auf die Traktandenliste der folgenden 

Ratssitzung. Die Geschäftsleitung traktan-

diert Vorstösse spätestens auf die über-

nächste Parlamentssitzung. 

Antrag Martin Altwegg (SP) 

1Die Präsidentin oder der Präsident setzt 

parlamentarische Vorstösse, welche bis ei-

nen Tag vor der Bürositzung eingegangen 

sind, auf die Traktandenliste der folgen-

den Ratssitzung. Die Geschäftsleitung trak-

tandiert Vorstösse spätestens auf die 

übernächste Parlamentssitzung. 

1. Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag von Martin Altwegg 

(SP) dem der AW/GLP-Fraktion 

vor. 

2. Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Büros dem von 

Martin Altwegg (SP) vor. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

2Entspricht ein Vorstoss nicht den formellen Erfordernissen der Geschäftsordnung, ist er 

von der Geschäftsleitung zur Überarbeitung an die Erstunterzeichnete oder den Erstun-

terzeichneten zurückzuweisen. 

3Die Vorstösse sind dem Parlament und dem Stadtrat nach der formalen Prüfung sofort 

zugänglich zu machen. 

4Die Parlamentsmitglieder haben das Recht, beim materiell zuständigen Stadtratsmitglied 

Informationen einzuholen, bevor sie Vorstösse einreichen. 

5Die unerledigten Vorstösse sind im Geschäftsbericht aufzuführen. 

6Tritt das erstunterzeichnete Parlamentsmitglied aus dem Parlament aus, bevor der Vor-

stoss beraten wurde, überträgt die Geschäftsleitung diesen auf ein anderes Parlaments-

mitglied. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

Motion, Gegenstand 

Art. 44 Mit einer Motion verpflichtet das Parlament den Stadtrat, einen Gemeindeerlass 

oder einen Beschluss zu unterbreiten, der in die Zuständigkeit des Parlaments oder der 

Stimmberechtigten fällt.  

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem Antrag des Büros zu. 

Motion, Verfahren bis zur Überweisung 

Art. 45 1Eine Motion wird vom erstunterzeichneten Parlamentsmitglied mündlich begrün-

det. Im Verhinderungsfall kann damit ein anderes Parlamentsmitglied beauftragt werden. 

Liegt eine schriftliche Begründung vor, kann auf eine ergänzende mündliche Begründung 

verzichtet werden. Über die Begründung findet keine Diskussion statt. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

2Der Stadtrat teilt innert zwei Monaten nach der Begründung mit, ob er bereit ist, die 

Motion entgegenzunehmen. Einen Ablehnungsantrag oder einen Antrag auf Umwand-

lung in ein Postulat hat er schriftlich zu begründen. 

Antrag Stadtrat 

2Der Stadtrat teilt innert zwei Monaten 

nach der Begründung mit, ob er bereit ist, 

die Motion entgegenzunehmen. Ist eine ei-

genständige oder unterstellte Kommission 

beteiligt, verlängert sich die Frist auf drei 

Monate. Einen Ablehnungsantrag oder ei-

nen Antrag auf Umwandlung in ein Postulat 

hat er schriftlich zu begründen. 

Der Grosse Gemeinderat zieht 

den Antrag des Stadtrats dem 

des Büros vor. 

3Anschliessend überweist das Parlament die Motion oder lehnt sie ab. Mit Einverständnis 

des erstunterzeichneten Parlamentsmitglieds kann die Motion auf Antrag hin in ein Pos-

tulat umgewandelt werden.  

4Eine Motion kann die oder der Erstunterzeichnete bis zur Abstimmung in ein Postulat 

umwandeln. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

Motion, Verfahren nach der Überweisung 

Art. 46 1Der Stadtrat hat über eine Motion innert neun Monaten, vom Zeitpunkt der 

Überweisung an gerechnet, Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Die Geschäftslei-

tung kann diese Frist auf begründetes Gesuch hin um maximal sechs Monate erstrecken. 

Weitergehende Fristerstreckungen müssen dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt 

werden. 

Antrag Büro 

Art. 46 1Der Stadtrat hat über eine Motion 

innert neun Monaten, vom Zeitpunkt der 

Überweisung an gerechnet, Bericht zu er-

statten und Antrag zu stellen. Die Ge-

schäftsleitung kann diese Frist auf begrün-

detes Gesuch hin einmalig um maximal 

sechs Monate erstrecken. Weitergehende 

Fristerstreckungen müssen dem Parlament 

zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Der Grosse Gemeinderat stimmt 

dem nachgereichten Antrag des 

Büros zu. 
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Antrag Büro vom 15. Juni 2021 (nGeschO) Anträge Ratsmitte/Stadtrat 

(Änderungen gegenüber "Antrag Büro" mar-

kiert) 

Beschluss Grosser Gemeinderat 

2Liegen Bericht und Antrag vor, so beschliesst das Parlament über diesen Antrag. 

3Wenn nach Beurteilung des Stadtrats eine Motion nicht erfüllbar ist, wenn dem Begeh-

ren in anderer Form entsprochen werden konnte oder wenn auf den Auftrag verzichtet 

werden sollte, hat er einen begründeten Bericht zu erstatten und einen Abschreibungs-

antrag zu stellen. Schliesst sich das Parlament dieser Beurteilung nicht an, wird dem 

Stadtrat eine Nachfrist von drei bis sechs Monaten zur Vorlage der verlangten Anträge 

eingeräumt. 

4Liegen Bericht und Antrag nach den vorgegebenen Fristen noch nicht vor oder verwei-

gert die Geschäftsleitung die weitere Erstreckung der Frist, kann eine Motion einer Kom-

mission zur Antragstellung überwiesen werden. 

- Der Grosse Gemeinderat stimmt 

im Übrigen dem Antrag des Bü-

ros zu. 

 

Der Grosse Gemeinderat bricht die Beratung ab. Sie wird in der nächsten Sitzung fortgesetzt. 



 

Beschlussprotokoll des Grossen Gemeinderats vom 6. September 2021 25 von 26 

5. 21.06.05 Projektierungskredit Ersatzneubauten Kindergärten Goldbühl, Kempten, Baumgarten 
und Egg 

Der Grosse Gemeinderat genehmigt gemäss Antrag der Rechnungsprüfungskommission einstimmig den 
Projektierungskredit in der Höhe von 990'000 Franken inkl. MWST für die Ersatzneubauten Kindergärten 
Goldbühl, Kempten, Baumgarten und Egg und stimmt der Belastung der Ausgabe im Konto INV00403-
9576.5040.00 (KIGA Kempten, Ersatzneubau Dreifach) der Investitionsrechnung zu. Der Ressortvorstand 
Finanzen + Immobilien und die Abteilung Immobilien werden ermächtigt, die Vergaben im Rahmen des 
bewilligten Kredits und im Rahmen der Beschaffungsrichtlinien der Stadt Wetzikon zu tätigen. 

6. 21.06.07 Verkauf der Aktien der RIZ AG 

Der Grosse Gemeinderat lehnt den Antrag der AW/GLP-Fraktion auf Nichteintreten ab und tritt auf die 
Vorlage ein. 

Der Grosse Gemeinderat lehnt den Antrag von Bigi Obrist (AW), dass der Stadtrat mit der Durchführung 
von Vertragsverhandlungen zum Verkauf der Mehrheit der Aktien der RIZ AG (in Anlehnung an das Einla-
dungsverfahren im Submissionsrecht) beauftragt wird und sodann dem Grossen Gemeinderat den vor-
gesehenen Vertrag zur Genehmigung vorzulegen hat, mit 25:5 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 

Der Grosse Gemeinderat zieht den Antrag der Rechnungsprüfungskommission dem Minderheitsantrag 
der Rechnungsprüfungskommission vor. 

Der Grosse Gemeinderat stimmt gemäss dem Antrag der Rechnungsprüfungskommission dem Verkauf 
der Mehrheit der Aktien der RIZ AG mit 28:3 Stimmen zu. Der Stadtrat wird beauftragt, den Verkauf der 
Aktien der RIZ AG sowie die Vergabe (in Anlehnung an das Einladungsverfahren im Submissionsrecht) 
durchzuführen und die Vorlage den Stimmberechtigten zur Abstimmung zu unterbreiten. 

7. 21.06.08 Projektierungskredit Gesamtsanierung und Flächenoptimierung Stadthaus 

Der Grosse Gemeinderat genehmigt gemäss Antrag der Rechnungsprüfungskommission einstimmig den 
Projektierungskredit in der Höhe von 1'047'000 Franken inkl. MWST für die Gesamtsanierung und Flä-
chenoptimierung des Stadthauses und stimmt der Belastung der Ausgabe im Konto INV00138-
9561.5040.00 zu. Der Ressortvorstand Finanzen + Immobilien und die Abteilung Immobilien werden er-
mächtigt, die Vergaben im Rahmen des bewilligten Kredits und im Rahmen der Beschaffungsrichtlinien 
der Stadt Wetzikon zu tätigen. 

8. 21.02.01 Interpellation Elmar Weilenmann (Die Mitte): "Fertigstellung Westtangente" 

Beantwortung durch den Stadtrat. 

9. 21.02.02 Interpellation Elmar Weilenmann (Die Mitte): "Zunahme von Littering" 

Beantwortung durch den Stadtrat.  

10. 21.02.03 Interpellation Stefan Burch (EVP): "Wetziker Wald-Holz" 

Beantwortung durch den Stadtrat. 

11. 21.03.04 Postulat Advije Delihasani (SP): "Vermeidung von Interessenkonflikten bei Dienstleis-
tungen Dritter" 

Der Grosse Gemeinderat verschiebt die Beratung des Geschäfts. 
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12. 21.04.02 Motion Advije Delihasani (SP): "Zahlbare Kitaplätze" 

Der Grosse Gemeinderat verschiebt die Beratung des Geschäfts. 

13. 21.03.06 Postulat Esther Schlatter (GLP): "Vergabe von Mandaten nur bis Ende Amtszeit" 

Der Grosse Gemeinderat verschiebt die Beratung des Geschäfts. 

 

Grosser Gemeinderat 

   
Urs Bürgin 
Präsident 

Franziska Gross 
Ratssekretärin 
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